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Ordnungsbehördliche Verordnung 

zur Ausweisung des Gebietes 
„Schnippenpohl“ 

Gemeinde Wettringen, 
Kreis Steinfurt, im Regierungsbezirk Münster,  

als Naturschutzgebiet 
 
 
 
Präambel 
 
Diese Verordnung umfasst das Naturschutzgebiet „Schnippenpohl“, das im 
Nordosten das FFH-Gebiet - DE-3709-303 - „Schnippenpohl“ einschließt. Letzt-
genanntes besteht aus einem flachen, nährstoffarmen Heideweiher mit cha-
rakteristischer Heideweihervegetation, der von einem lichten Birkenbruch- 
bzw. Eichen-Birkenwald umgeben ist. Innerhalb dieses Waldes sind Relikte der 
ehemals weit verbreiteten feuchten Heide erhalten geblieben. Im westlichen 
Teil des Gebietes treten Kiefern an die Stelle der Sand- und Moorbirken. Der 
durch Toneisenerzabbau entstandene Heideweiher zeichnet sich durch eine 
große Anzahl von Pflanzenarten und –gesellschaften sowie Tierarten aus, die 
zum Teil stark gefährdet oder vom Aussterben bedroht sind.  
 
Das ca. 32,5 ha große Naturschutzgebiet umfasst darüber hinaus im Wesentli-
chen nährstoffarme Feuchtwiesenbereiche, die durch Bestände der charak-
teristischen Pflanzen- und Tiergemeinschaften geprägt werden. 
 
Wichtige Ziele dieser Verordnung sind die Erhaltung des nährstoffarmen Hei-
deweihers einschließlich der Uferbereiche, die Wiederherstellung, Erhaltung 
und Entwicklung der naturnahen, feuchten und strukturreichen Waldgesell-
schaft und des umgebenden Feuchtgrünlandes sowie die Erhaltung der sel-
tenen und gefährdeten charakteristischen Pflanzen- und Tiergesellschaften. 
Das Gebiet stellt wegen seines Entwicklungspotentials und wegen der Be-
deutsamkeit als Refugialraum für Moor- und Heideweiherarten eine herausra-
gende Teilfläche im landesweiten Verbund der Moor- und Feuchtwiesen-
Schutzgebiete dar. 
 
Mit dieser Verordnung werden die Vorgaben des Landesentwicklungsplanes 
mit der Darstellung eines „Gebietes zum Schutz der Natur“ sowie des Gebiets-
entwicklungsplanes, Teilabschnitt Münsterland, mit der Darstellung eines „Be-
reiches für den Schutz der Natur“ konkretisiert und erfüllt. 
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Rechtsgrundlagen 

 
Aufgrund  
 
- des § 42 a Abs. 1 und 3 in Verbindung mit den §§ 20, 34 Abs. 1 und 48 c 

des Gesetzes zur Sicherung des Naturhaushalts und zur Entwicklung der 
Landschaft (Landschaftsgesetz – LG) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 21.07.2000 (GV. NRW. S. 568), zuletzt geändert durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 19.06.2007 (GV. NRW. S. 226), 

 
- der §§ 12, 25 und 27 des Gesetzes über Aufbau und Befugnisse der Ord-

nungsbehörden (Ordnungsbehördengesetz – OBG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 13.05.1980 (GV. NRW. S. 528), zuletzt geändert 
durch Artikel 73 vom 05.04.2005 (GV. NRW. S. 274), 

 
- des § 20 Abs. 1 Landesjagdgesetz (LJG-NRW) in der Fassung der Be-

kanntmachung vom 07.12.1994 (GV. NW. 1995 S. 2, ber. 1997 S. 56), zu-
letzt geändert durch Artikel IV des Gesetz vom 19.06.2007 (GV. NRW. S. 
226), 

 

- der Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21.05.1992 zur Erhaltung der na-
türlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (Fau-
na-Flora-Habitat-Richtlinie – FFH-Richtlinie) (ABl. EG Nr. L 206 S. 1), zuletzt 
geändert durch  Verordnung (EG) Nr. 1882/2003 des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 29.09.2003 (ABl. EG Nr. L 284 S. 1) und  

 
- der Richtlinie 79/409/EWG des Rates vom 02.04.1979 über die Erhaltung 

der wildlebenden Vogelarten (Vogelschutz-Richtlinie) (ABl. EG Nr. L 103 S. 
1), zuletzt geändert durch  Verordnung (EG) Nr. 807/2003 des Rates vom 
14.04.2003 (ABl. EG Nr. L 122 S. 36) 

 
wird - hinsichtlich der Regelungen der Ausübung der Jagd im Einvernehmen 
mit der Oberen Jagdbehörde des Landes NRW - verordnet:  
 
 

§ 1 

Schutzgebiet 
 
(1) Das Naturschutzgebiet „Schnippenpohl“ ist ca. 32,5 ha groß und liegt im 

Kreis Steinfurt im Gebiet der Gemeinde Wettringen, Gemarkung Wettrin-
gen. 

 
Die Lage des Gebietes ist in der Karte 
- im Maßstab 1 : 25 000 (Übersichtskarte, Anlage I) 
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und die genaue Abgrenzung des Gebietes in der Karte 
- im Maßstab 1 :  5 000 (Detailkarte, Anlage II) 

 
dargestellt. 
 
Das Naturschutzgebiet umfasst folgende Flurstücke 
 
Gemarkung Wettringen 
 
Flur 4 Flurstücke 20 – 22, 24, 180, 181, 184 – 186 
 
Bei den Flurstücken Gemarkung Wettringen, Flur 4, Flurstücke 20, 21 und 
22 handelt es sich um Flächen, die seitens der Bundesrepublik Deutsch-
land als ein Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung gemäß der Fau-

na-Flora-Habitat-Richtlinie gemeldet wurden. 
 
Die Anlagen I und II sind Bestandteile dieser Verordnung.  
 
Die als Anlage II bezeichnete Karte im Maßstab 1 :  5 000 kann aus druck-
technischen Gründen an dieser Stelle nicht veröffentlich werden. Sie wird 
im Wege der Ersatzveröffentlichung durch die Möglichkeit der Einsicht-
nahme bekannt gemacht. 

 
(2) Diese Verordnung mit Anlagen kann während der Dienststunden bei fol-

genden Behörden eingesehen werden: 
 

a) Bezirksregierung Münster 
- Höhere Landschaftsbehörde - 
Domplatz 1 – 3 
48143 Münster 

 
b) Landrat des Kreises Steinfurt 

- Untere Landschaftsbehörde - 
Dienstgebäude Tecklenburg 
Landrat-Schultz-Straße 1 
49545 Tecklenburg 

 
c) Bürgermeister der Gemeinde Wettringen 

Kirchstraße 19 
48493 Wettringen. 

 

§ 2 

Schutzzweck und Schutzziel 
 
(1) Das in § 1 näher bezeichnete Gebiet wird als Naturschutzgebiet gemäß 

§ 20 in Verbindung mit § 48 c Abs. 1 LG ausgewiesen. 
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(2) Die Unterschutzstellung erfolgt 
 

a) zur Erhaltung, Entwicklung und Wiederherstellung von Lebensge-
meinschaften und Lebensstätten, insbesondere von seltenen und 
z. T. stark gefährdeten landschaftsraumtypischen Pflanzen- und Tier-
arten in einem nährstoffarmen Heideweiher und in den umgeben-
den feuchten Waldbereichen sowie von seltenen, zum Teil gefähr-
deten Wiesenvögeln, Amphibien und Wirbellosen sowie Pflanzen 
und Pflanzengesellschaften des feuchten Grünlandes; 

 
b) zur Erhaltung und Wiederherstellung der nährstoffarmen Bedingun-

gen des Heideweihers als landesweit bedeutsamer Refugialraum für 
Moor- und Heideweiherarten sowie zur Erhaltung, Wiederherstellung 
und Entwicklung der naturnahen, feuchten Waldgesellschaft und 
des umgebenden Feuchtgrünlandes; 

 
c) aus wissenschaftlichen, naturgeschichtlichen, landeskundlichen und 

erdgeschichtlichen Gründen; 
 

d) wegen der Unersetzbarkeit, Seltenheit, besonderen Eigenart und der 
hervorragenden Schönheit des Gebietes; 

 
e) zur Sicherung des Naturhaushaltes und zur Abwehr schädlicher Ein-

wirkungen und negativer Veränderungen ökologischer Zusammen-
hänge; 

 
f) als Bestandteil eines Biotopverbundes von landes- und europawei-

ter Bedeutung, insbesondere als Teil des zu schaffenden europäi-
schen ökologischen Netzes „NATURA 2000“; 

 
g) zur Bewahrung und Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszu-

standes der natürlichen Lebensräume und wildlebenden Tier- und 
Pflanzenarten von gemeinschaftlichem Interesse gemäß Art. 4 
Abs. 4 i. V. m. Art. 2 der FFH-Richtlinie. Hierbei handelt es sich insbe-
sondere um Lebensräume für folgende im Schutzgebiet vorkom-
mende Arten gem. Anhang IV der FFH-Richtlinie als maßgebliche 
Bestandteile des Gebietes i. S. des § 48 d Abs. 4 LG: 

 
Arten, die im Anhang IV der FFH-Richtlinie aufgeführt sind 

 
- Moorfrosch     (Rana arvalis), 
 



   

    

 6

sowie für folgende im Schutzgebiet vorkommende Vogelarten gem. 
Art. 4 der Vogelschutz-Richtlinie als maßgebliche Bestandteile des 
Gebietes i. S. des § 48 d Abs. 4 LG: 
 
 
 
Vogelarten, die im Anhang I der Vogelschutz-Richtlinie aufgeführt 
sind 
 
- Rohrweihe     (Circus aeruginosus), 
 
sowie regelmäßig vorkommende Zugvögel der Vogelschutz-Richtli-
nie, die nicht im Anhang I aufgeführt sind 
 
- Zwergtaucher     (Tachybaptus ruficollis) 
- Großer Brachvogel   (Numenius arquata). 
 

h) Das Gebiet hat darüber hinaus Bedeutung für folgende Arten der 
Flora: 

 
- Schnabel-Segge   (Carex rostrata) 

- Vielstengelige Sumpfbinse  (Eleocharis multicaulis) 

- Schmalblättriges Wollgras  (Eriophorum angustifolium) 

- Wassernabel    (Hydrocotyle vulgaris) 

- Sumpf-Johanniskraut   (Hypericum elodes) 

- Sparrige Binse    (Juncus squarrosus) 

- Wacholder    (Juniperus communis) 

- Sumpf-Blutauge   (Potentilla palustris) 

- Rasenbinse    (Trichophorum germanicum) 

- Dichtes Torfmoos   (Sphagnum compactum) 

- Spieß-Torfmoos    (Sphagnum cuspidatum) 

- Einseitswendiges Torfmoos  (Sphagnum subsecundum). 

 

(3) Die über die Verordnungsdauer hinausgehende langfristige Zielsetzung 
für das Gebiet ist die Erhaltung, Sicherung und weitere Entwicklung des 
Komplexes aus dem nährstoffarmen Heideweiher, den angrenzenden 
naturnahen und feuchten Waldbereichen und den umgebenden 
Feuchtwiesen sowie die Sicherung eines stabilen, landschaftstypischen 
Wasser- und Nährstoffhaushaltes. Zum Schutz des nährstoffarmen Heide-
weihers ist ein Nutzungsverbot für das Gewässer und die Sicherung eines 
nährstoffarmen Umfeldes sowie zum Schutz der nährstoffarmen Lebens-
räume die Extensivierung des Feuchtgrünlandes mit entsprechender 
Vermeidung von Eutrophierung vorzunehmen. 
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§ 3 

Allgemeine Verbotsregelungen 

 
(1) In dem Naturschutzgebiet sind, soweit der nachfolgende Absatz 2 und 

die §§ 4 - 6 dieser Verordnung nicht etwas anderes bestimmen, alle 
Handlungen verboten, die zu einer erheblichen oder nachhaltigen Be-
einträchtigung oder Störung oder zu einer Zerstörung, Beschädi-
gung oder Veränderung des Naturschutzgebietes oder seiner Bestand-
teile führen können (Verschlechterungsverbot). 

 
(2) In dem geschützten Gebiet ist es insbesondere verboten: 
 
 

1. bauliche Anlagen zu errichten, zu ändern oder deren Nutzung zu 
ändern, auch wenn dafür keine Planfeststellung, Genehmi-
gung oder Anzeige erforderlich ist; 

 
Begriffsbestimmung: 
Bauliche Anlagen im Sinne dieser Verordnung sind die in § 2 Abs. 1 
Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen  (Landesbauordnung 
BauO NRW)  vom 01.03.2000 (GV. NRW. S. 255) in der jeweils gelten-
den Fassung definierten Anlagen, hierzu zählen auch Stege, Cam-
ping- und Wochenendplätze, Viehhütten, Jagdkanzeln, offene 
Hochsitze und Ansitzleitern sowie Verkehrsanlagen, Wege und Plätze 
einschließlich deren Nebenanlagen; 
 

unberührt bleibt die Wiederherstellung oder der Ersatz beste-
hender geschlossener Jagdkanzeln in der Zeit vom 01.10. bis 
01.03.;  

 

Ausnahme: 
Für die Errichtung von Viehhütten, Ansitzleitern, offenen Hochsitzen 
und Jagdkanzeln (einschließlich mobiler Jagdkanzeln) erteilt die Un-
tere Landschaftsbehörde auf Antrag eine Ausnahmegenehmigung, 
soweit diese nach Standort und Gestaltung dem Schutzzweck und 
Schutzziel nicht entgegen stehen;  
 
Hinweis:  

Das Erfordernis, vor Errichtung einer jagdlichen Einrichtung die Er-

laubnis des Flächeneigentümers einzuholen, bleibt bestehen; 

 
2. Leitungen aller Art einschließlich ober- und unterirdischer Ver- und 

Entsorgungseinrichtungen und Fernmeldeeinrichtungen anzulegen 
oder zu ändern; 
 

Ausnahme: 
Die Unterhaltung von Ver- und Entsorgungsleitungen einschließlich 
Fernmeldeeinrichtungen sowie die Neuanlage oder Änderung auf 



   

    

 8

öffentlichen Verkehrswegen sind außerhalb der vom 15.03. bis 15.06. 
währenden Brutzeit ausgenommen, sofern die Maßnahme der Unte-
ren Landschaftsbehörde des Kreises Steinfurt vorher angezeigt wird 
und diese nicht binnen eines Monats hiergegen Bedenken erhebt; 

 
3. Zäune und andere Einfriedungen anzulegen oder zu ändern; 

 
unberührt bleibt die Errichtung und Unterhaltung von ortsübli-
chen Weidezäunen; 

 
4. Werbeanlagen, Werbemittel, Schilder, Beschriftungen oder Beleuch-

tungen zu errichten, anzubringen oder zu verändern; 
 

unberührt bleibt die Erneuerung bestehender Hinweistafeln in 
bestehender Art und Größe, die Errichtung oder das Anbringen 
behördlich genehmigter Schilder oder Beschriftungen soweit 
sie ausschließlich auf den Schutzzweck des Gebietes hinweisen 
oder als Orts- und Verkehrshinweise, Wegmarkierungen oder 
Warntafeln dienen; 

 
5. Buden, Verkaufsstände, Verkaufswagen, Zelte oder Warenautoma-

ten oder ähnliche, dem zeitweiligen Aufenthalt von Menschen die-
nende Anlagen aufzustellen; Kraftfahrzeuge, Wohnwagen, Wohn-
mobile oder Wohncontainer abzustellen oder Stellplätze für sie anzu-
legen; 

 
6. Camping-, Zelt-, Picknick- oder Lagerplätze anzulegen; zu lagern, zu 

zelten, zu grillen oder Feuer zu machen; 
 

7. Anlagen für den Wasser-, Eis-, Luft-, Schieß- und Modellflugsport zu 
errichten sowie mit Modellflugzeugen, Flugdrachen, Ultraleichtflug-
zeugen, Gleitschirmen und Ballons zu starten oder zu landen, und 
das Gebiet mit diesen zu überfliegen; 

 
8. Motor-, Wasser-, Eis-, Luft-, Schieß- und Modellsport auszuüben und 

Modellfahrzeuge jeglicher Art zu betreiben; 
 

9. Gewässer (einschließlich Fischteiche) neu anzulegen, fließende oder 
stehende Gewässer einschließlich ihrer Ufer zu verändern, zu besei-
tigen, in eine intensivere Nutzung zu überführen oder hinsichtlich ih-
rer sonstigen Eigenschaften nachteilig zu verändern; 

 
10. Gewässer fischereilich zu nutzen; 

 
11. Entwässerungs- und andere, den Wasserhaushalt des Gebietes ver-

ändernde Maßnahmen vorzunehmen sowie den Grundwasserstand 
abzusenken (z.B. durch Neuanlage von Gräben oder Dränagen); 
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12. Gewässer zu düngen, zu kalken oder mechanische, physikalische, 
chemische und biologische Veränderungen durchzuführen, die die 
Beschaffenheit bzw. die Ökologie der Gewässer negativ beein-
trächtigen können; 

 
13. Maßnahmen zur Unterhaltung der Gewässer, die nicht in den jähr-

lich zu erstellenden Unterhaltungsplänen enthalten sind, ohne Be-
nehmen mit der Unteren Landschaftsbehörde durchzuführen; 

 
14. Wege, Straßen und Plätze anzulegen, zu verändern oder in eine hö-

here Ausbaustufe zu überführen; 
 

Ausnahme: 
Die Unterhaltung bestehender Straßen und Wege mit standort-
angepasstem Material durch den Straßenbaulastträger außer-
halb der vom 15.03. bis 15.06. währenden Brutzeit, sofern die 
Maßnahme der Unteren Landschaftsbehörde des Kreises Stein-
furt vorher angezeigt wird und diese  nicht binnen eines Monats 
hiergegen Bedenken erhebt;  

 
15. die Flächen abseits von Straßen, Wegen, Park- und Stellplätzen zu 

betreten, zu befahren (dies gilt auch für das Befahren mit Fahrrä-
dern und Kutschen), auf ihnen zu reiten sowie Fahrzeuge außerhalb 
der speziell dafür gekennzeichneten Park- und Stellplätze abzustel-
len; 

 
unberührt bleiben: 

 
a) das Betreten und Befahren im Rahmen der ordnungsge-

mäßen Landwirt- und Forstwirtschaft unter Beachtung der 
Grundsätze der guten fachlichen Praxis sowie das Betre-
ten und Befahren im Rahmen der Gewässerunterhaltung, 

 
b) die ordnungsgemäße Ausübung der Jagd, soweit es nicht 

an anderer Stelle dieser Verordnung und insbesondere 
durch die §§ 3 und 5 eingeschränkt oder verboten ist, 

 
c) das Betreten durch den Eigentümer oder Nutzungsbe-

rechtigten, 
 

d) das Betreten im Rahmen der ordnungsgemäßen Aus-
übung der Imkerei soweit es nicht an anderer Stelle dieser 
Verordnung und insbesondere durch § 3 Abs. 2 Nr. 17 b) 
eingeschränkt ist, 
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e) das Betreten und Befahren zur Durchführung behördlicher 

Überwachungsaufgaben und Unterhaltungsmaßnahmen; 
 

 

Ausnahme: 
Auf Antrag kann die Untere Landschaftsbehörde für wissenschaftli-
che Untersuchungen und Exkursionen im gesamten Naturschutzge-
biet eine Ausnahmegenehmigung erteilen; 
 
Hinweis: 

Die Rechte des Eigentümers der Flächen werden durch die Aus-

nahmegenehmigung nicht berührt; 

 
16. Hunde unangeleint laufen zu lassen sowie Hundesportübungen,        

-ausbildungen und -prüfungen durchzuführen; 
 

unberührt bleibt der Einsatz von Hütehunden im Rahmen der 
Schäferei und der Einsatz von Jagdhunden im Rahmen der 
ordnungsgemäßen Ausübung der Jagd, jedoch nicht die Aus-
bildung von Jagdhunden; 

 
17. wildlebende Tiere zu füttern, ihnen nachzustellen, sie zu beunruhi-

gen, zu fangen, zu verletzen oder zu töten; Puppen, Larven, Eier und 
sonstige Entwicklungsformen sowie Nester oder sonstige Nist-, Brut-, 
Wohn- und Zufluchtsstätten dieser Tiere der Natur zu entnehmen, sie 
zu beschädigen oder zu zerstören sowie diese Tiere durch Lärmen, 
Aufsuchen, Fotografieren, Filmen oder ähnliche Handlungen zu stö-
ren; 

 
unberührt bleibt die ordnungsgemäße Ausübung der Jagd, 
soweit es nicht an anderer Stelle dieser Verordnung und insbe-
sondere durch die §§ 3 und 5 eingeschränkt oder verboten ist; 

 
18. Tiere, Bäume, Sträucher oder sonstige Pflanzen oder entwicklungs-

fähige Pflanzenteile einzubringen, anzusiedeln bzw. auszusetzen; 
 

unberührt bleiben 
 
 

a) die ordnungsgemäße Landwirt- und Forstwirtschaft unter 
Beachtung der Grundsätze der guten fachlichen Praxis, 
soweit diese nicht nach § 4 dieser Verordnung einge-
schränkt oder verboten ist, 

 
b) die ordnungsgemäße Ausübung der Imkerei, soweit die 

Standorte für das Aufstellen von Bienenhäusern oder Bie-
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nenvölkern in mobilen Anlagen mit der Unteren Land-
schaftsbehörde abgestimmt sind, 

 
19. Erstaufforstungen vorzunehmen sowie Sonderkulturen, wie z.B. Weih-

nachtsbaum- oder Schmuckreisigkulturen oder Baumschulen anzu-
legen; 

 
20. Wiederaufforstungen bestehender Waldflächen und Nachpflan-

zungen von Gehölzen und Hecken mit nicht zur potentiell natürli-
chen Vegetation gehörenden Pflanzen vorzunehmen sowie Pflanz-
material ungeeigneter Herkünfte zu verwenden; 

 
21. Bäume, Sträucher oder sonstige wildwachsende Pflanzen sowie Pilze 

ganz oder in Teilen zu beschädigen, zu beseitigen, auszugraben 
oder Teile davon abzutrennen oder auf andere Weise in ihrem 
Wachstum oder Bestand zu beeinträchtigen. Als Beschädigung gilt 
auch das Verletzen des Wurzelwerkes (z.B. durch Pflügen) oder der 
Rinde und jede Handlung, die geeignet ist, das Wachstum und die 
Entwicklung zu beeinträchtigen; 

 
unberührt bleibt die ordnungsgemäße Landwirt- und  Forstwirt-
schaft unter Beachtung der Grundsätze der guten fachlichen 
Praxis, soweit diese nicht nach § 4 dieser Verordnung einge-
schränkt oder verboten sind; 

 
21. Aufschüttungen, Verfüllungen, Abgrabungen, Ausschachtungen 

oder Sprengungen sowie andere die Bodengestalt verändernde 
Maßnahmen durchzuführen und Boden- oder Gesteinsmaterial zu 
entnehmen, zu gewinnen oder aus dem Gebiet zu entfernen; 

 
22. Abfallstoffe aller Art (einschließlich Grün- und Gartenabfällen), Bo-

den, Bauschutt, Altmaterial sowie andere landschaftsfremde flüssige 
oder feste Stoffe oder landschaftsfremde Gegenstände, die geeig-
net sind das Landschaftsbild oder den Naturhaushalt zu beeinträch-
tigen oder zu gefährden, kurzfristig oder auf Dauer zu lagern, auf- 
bzw. einzubringen, in Gewässer oder in das Grundwasser einzuleiten 
oder sich ihrer in anderer Weise zu entledigen; 

 
23. bislang land- und forstwirtschaftlich nicht genutzte Flächen zu be-

wirtschaften, mit Pflanzenschutzmitteln (inklusive Schädlingsbe-
kämpfungsmittel und Bodenbehandlungsmittel)  oder sonstige Bio-
ziden zu behandeln, zu düngen oder zu kalken; 

 
unberührt bleibt die Bewirtschaftung von Flächen, die im Rah-
men landwirtschaftlicher Förderprogramme (z.B. Flächenstillle-
gungsprogramm) zurzeit des Inkrafttretens dieser Verordnung 
nicht genutzt werden, nach Ablauf der vertraglichen Rege-
lung.  
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§ 4 

Landwirtschaftliche Regelungen 
 
(1) Die ordnungsgemäße Landwirtschaft kann - außer auf den vegetations-

kundlich bedeutsamen Flächen - entsprechend den Grundsätzen der 
guten fachlichen Praxis fortgeführt werden. 

 
Einschränkungen der landwirtschaftlichen Bodennutzung, die über die in 
den §§ 3 und 4 aufgeführten Einschränkungen hinaus gehen und die zur 
Herstellung oder Wiederherstellung von Lebensgemeinschaften im Sinne 
von § 2 zweckmäßig sind, bleiben freiwilligen Vereinbarungen mit den 
betroffenen Landwirten vorbehalten. 

 
Hinweis: 

Flächen, die auf der vertraglichen Basis der Sonderprogramme des Na-

turschutzes des Landes Nordrhein-Westfalen bereits von Acker in Grün-

land umgewandelt worden sind oder zukünftig umgewandelt werden, 

dürfen gemäß § 3a Abs. 2 LG nach Vertragsablauf wieder in  ihren Ur-

sprungszustand zurückgeführt werden. 

 
(2) Über die Bestimmungen des § 3 Abs. 2 hinaus ist es verboten: 
 

1. Grünland umzuwandeln oder umzubrechen;  
 

Ausnahme: 
Pflegeumbrüche und Wiedereinsaaten können außerhalb der vege-
tationskundlich bedeutsamen Flächen unter Beachtung des in § 2 
formulierten Schutzzieles nach vorangegangener Anzeige bei der 
Unteren Landschaftsbehörde in der Zeit vom 01.07. bis 30.09. durch-
geführt werden. Mit der Maßnahme darf erst begonnen werden, 
wenn die Untere Landschaftsbehörde nicht binnen eines Monats 
nach der Anzeige hiergegen Bedenken erhebt; 

 
Begriffsbestimmung: 
Umwandlung ist eine auf Dauer angelegte Veränderung von Grün-
land oder Brachflächen in Acker oder eine andere Nutzungsart. 
Pflegeumbruch ist eine im Rahmen der ordnungsgemäßen Landwirt-
schaft vorübergehende mechanische Veränderung von Grünland 
und die sofortige Wiederherstellung der Fläche als Dauergrünland 
nach dem Umbruch; 
 

2. Düngemittel oder Wirtschaftsdünger auf Brachflächen, Uferbö-
schungen und Feldrainen anzuwenden oder auf Brachflächen,      
Uferböschungen, Feldrainen und vegetationskundlich bedeutsa-
men Flächen zu lagern; 
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3. die Pflanzendecke abzubrennen oder mit chemischen Mitteln nied-

rig zu halten; 
 

4. außerhalb von Ackerflächen Silage- und Futtermieten anzulegen 
sowie Stallmist, Heu- und Silageballen und andere landwirtschaftli-
che Stoffe und Geräte zu lagern; 

 
5. die Neuanlage von Gräben oder Dränagen zur Absenkung des 

Grundwasserstandes sowie die Anlage von Mulden zur Ableitung 
von Oberflächenwasser; 

 

Hinweis: 

Hiervon unberührt bleibt die Unterhaltung oder Erneuerung beste-

hender Dränagen, Gräben und Gewässer, wobei jedoch die ent-

wässernde Wirkung bzw. Vorflut nicht über das Maß zum Zeitpunkt 

der erstmaligen Unterschutzstellung (Verordnung vom 07.10.1965) 

hinaus verändert werden darf. 

 
 

§ 5 

Jagdliche Regelungen 

 
(1) Über die Bestimmungen des § 3 Abs. 2 hinaus ist es verboten: 
 

1. Wildfütterungsanlagen, Wildäsungsflächen, Wildäcker und Wildfüt-
terungsplätze einschließlich Kirrungen außerhalb von Ackerflächen 
anzulegen sowie vorhandene Wildäsungsflächen und Wildäcker zu 
düngen oder mit Pflanzenschutzmitteln (inklusive Schädlingsbe-
kämpfungsmittel und Bodenbehandlungsmittel)  oder sonstigen Bio-
ziden zu behandeln; 
 
Hinweis:  

Die Verordnung über die Bejagung, Fütterung und Kirrung von Wild 

(Fütterungsverordnung) vom 23.01.1998 (GV. NRW. S. 186, ber. 

S. 380),  in der jeweils gültigen Fassung, ist zu beachten; 

 
2. in Notzeiten Wildfütterungen auf vegetationskundlich bedeutsamen 

Flächen vorzunehmen; 
 

3. die jagdlichen Einrichtungen   in der Zeit  vom 15.03. bis 15.06. zu 
nutzen; 
 
Ausnahme: 
Auf Antrag wird die Einrichtung durch die Untere Landschaftsbe-
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hörde oder von ihr autorisierte Personen vorzeitig freigegeben, 
wenn Schutzzweck und Schutzziel nicht entgegen stehen;  

 

 
 

Alternativ kann vom Inhaber/von der Inhaberin des Jagdrechts mit 
der Höheren und Unteren Landschaftsbehörde eine Vereinbarung 
über die Regelung der Nutzung der jagdlichen Einrichtungen abge-
schlossen werden, die an die Stelle der Regelung des ersten Satzes 
dieser Ziffer tritt. 

 
4. das Naturschutzgebiet außerhalb von Straßen und Wegen zu befah-

ren mit Ausnahme zur Versorgung des kranken oder verletzten Wil-
des gemäß § 22a Abs. 1 Bundesjagdgesetz (BJagdG) vom 
29.09.1976 (BGBl. I S. 2849) in der jeweils gültigen Fassung und zur 
Bergung des erlegten Wildes sowie zum notwendigen Ersatz beste-
hender Ansitzeinrichtungen in der Zeit vom 01.10. – 01.03.; 

 
5. jagdbare Tiere auszusetzen; 

 
6. die Fallenjagd in der Zeit vom 15.03.-15.06. auszuüben sowie „Kunst-

bauten“ (z. B. zur Fuchsbejagung) anzulegen. 
 

Ausnahme:  
Die Untere Landschaftsbehörde erteilt auf Antrag eine Ausnahme, 
sofern Standort und Anzahl sowie der Zeitpunkt dem Schutzzweck 
und Schutzziel  nicht entgegenstehen.  

 
(2) Einschränkungen der jagdlichen Nutzung, die über die in den §§ 3 und 5 

aufgeführten Einschränkungen hinausgehen und die zum Schutz von Ar-
ten oder zur Herstellung oder Wiederherstellung von Lebensgemeinschaf-
ten im Sinne von § 2 zweckmäßig sind, bleiben freiwilligen Vereinbarun-
gen mit den betroffenen Jagdrechtsinhabern vorbehalten. 

 

 

§ 6 
Nicht betroffene Tätigkeiten 

 
Unberührt von den Verboten dieser Verordnung bleiben:  
 
1. von der Unteren Landschaftsbehörde angeordnete, genehmigte oder 

selbst durchgeführte Pflege-, Entwicklungs- und Sicherungsmaßnahmen; 
 
2. sonstige bei Inkrafttreten dieser Verordnung rechtmäßig ausgeübte Nut-

zungen und Befugnisse, die Wartung und Unterhaltung sowie der not-
wendige Ersatz bestehender Anlagen, einschließlich Verkehrsanlagen, 
Wege und Plätze und Gewässer, sofern diese Verordnung keine andere 
Regelung enthält. 
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3. die Vornahme gesetzlich vorgeschriebener Maßnahmen. Zeit und Um-

fang dieser Maßnahmen sind mit der Unteren Landschaftsbehörde abzu-
stimmen; 

 
 
4. die ordnungsgemäße Ausübung der Landwirtschaft und der Forstwirt-

schaft unter Beachtung der Grundsätze der guten fachlichen Praxis so-
wie der Imkerei in der bisherigen Art und im bisherigen Umfang unter Be-
achtung der Regelungen der §§ 3 und 4; 

 
5. die ordnungsgemäße Ausübung der Jagd und Maßnahmen des Jagd-

schutzes gemäß § 23 BJagdG in V. m. § 25 Abs. 1 LJG-NRW und unter 
Beachtung der Regelungen in den §§ 3 und 5;  

 
6. die Durchführung von wissenschaftlichen, ökologischen Untersuchungen 

nach vorheriger Abstimmung mit der Unteren Landschaftsbehörde;  
 

Hinweis: 

Die Rechte des Eigentümers der Flächen werden durch die Ausnahme-

genehmigung nicht berührt. 

 
 

§ 7 

Befreiungen 
 
Von den Verboten dieser Verordnung kann die Untere Landschaftsbehörde 
nach § 69 Abs. 1 LG auf Antrag Befreiung erteilen, wenn  
 
a) die Durchführung der Vorschrift im Einzelfall  
 

aa) zu einer nicht beabsichtigten Härte führen würde und die Abwei-
chung mit den Belangen des Naturschutzes und der Landschafts-
pflege zu vereinbaren ist oder  

 
bb) zu einer nicht gewollten Beeinträchtigung von Natur und Landschaft 

führen würde 
 
oder  
 
b) überwiegende Gründe des Wohls der Allgemeinheit die Befreiung erfor-

dern. 
 
§ 5 LG gilt entsprechend.  
 

Hinweis: 

Die Pflicht zur Durchführung einer FFH-Verträglichkeitsprüfung nach Maßgabe 

des § 48d LG bleibt unberührt. 
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§ 8 

Gesetzlich geschützte Biotope 
 
Strengere Regelungen des § 62 LG über die gesetzlich geschützten Biotope 
bleiben von den Bestimmungen dieser Verordnung unberührt. 
 
 

§ 9 

Ordnungswidrigkeiten und Strafvorschriften 
 
(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 70 Abs.1 LG handelt, wer vorsätzlich oder 

fahrlässig gegen die Verbote dieser Verordnung verstößt.  
 
(2) Nach § 71 Abs.1 LG können Ordnungswidrigkeiten mit einer Geldbuße bis 

zu 50.000,00 EUR geahndet werden. 
 
(3) Unabhängig von den Regelungen des Landschaftsgesetzes wird gemäß 

§ 329 Abs. 3 Strafgesetzbuch (StGB) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 13.11.1998 (BGBl. I S. 3322), in der jeweils gültigen Fassung  mit Frei-
heitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft, wer innerhalb 
des Naturschutzgebietes  

 
1. Bodenschätze oder andere Bodenbestandteile abbaut oder ge-

winnt;  
 

2. Abgrabungen oder Aufschüttungen vornimmt;  
 

3. Gewässer schafft, verändert oder beseitigt;  
 

4. Moore, Sümpfe, Brüche oder sonstige Feuchtgebiete entwässert; 
 

5. Wald rodet; 
 

6. Tiere einer im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes besonders ge-
schützten Art tötet, fängt, diesen nachstellt oder deren Gelege 
ganz oder teilweise zerstört oder entfernt; 

 
7. Pflanzen einer im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes besonders 

geschützten Art beschädigt oder entfernt oder  
 

8. ein Gebäude errichtet  
 

und dadurch den jeweiligen Schutzzweck nicht unerheblich beeinträch-
tigt. Handelt der Täter fahrlässig, so kann eine Freiheitsstrafe bis zu drei 
Jahren oder eine Geldstrafe (§ 329 Abs. 4 Nr. 2 StGB) verhängt werden.  
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§ 10 
Verfahrens- und Formvorschriften 

 
Hinweis gemäß § 42 a Abs. 4 LG: 
 
Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften des Landschaftsgesetzes 
und des Ordnungsbehördengesetzes kann gegen diese Verordnung nur in-
nerhalb eines Jahres nach ihrer Verkündung geltend gemacht werden, es sei 
denn, 
 
a) die Verordnung ist nicht ordnungsgemäß verkündet worden oder  
 
b) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Bezirksregierung Müns-

ter - Höhere Landschaftsbehörde - vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel er-
gibt. 

 
 

§ 11 
Aufhebung bestehender Verordnungen 

 
Für den in § 1 dieser Verordnung genannten Geltungsbereich hebe ich die  
 

ordnungsbehördliche Verordnung zur Ausweisung des Gebietes „Schnip-
penpohl“ Kreis Steinfurt, als Naturschutzgebiet vom 07.10.1965, veröffent-
licht im Amtsblatt für den Regierungsbezirk Münster am 23.10.1965, Nr. 43, 
 

auf. 
 
 

§ 12 
Inkrafttreten 

 
Diese Verordnung tritt eine Woche nach dem Tag ihrer Verkündung im Amts-
blatt für den Regierungsbezirk Münster in Kraft.  
 
 
Münster, 20.07.2007    Bezirksregierung Münster  
      - Höhere Landschaftsbehörde - 
      51.2.1-21/ST 
       
 
 
 
      Dr. Jörg Twenhöven  


